
Änderungsantrag an den Studierendenrat Sitzung vom
Mitglieder der Vergabekommission        6.11.2018

AntragstellerIn:

Bierrechte Uni FR (BUF)

Antragsinhalt:

Der Studierendenrat möge beschließen,

§3 Abs. 2 der Vergabeordnung wie folgt anzupassen:
Die Vergabekommission besteht aus bis zu fünf durch den Studierendenrat gewählten Mitgliedern 
der Studierendenschaft und zuzüglich aus Mitgliedern, die gemäß §3 Abs. 3 Mitglieder der 
Vergabekommission sind, und die durch den Studierendenrat nicht gesondert gewählt werden. Die 
Mitglieder müssen mehrheitlich der Studierendenschaft angehören. Die Amtszeit aller Mitglieder 
endet mit dem akademischen Jahr der Wahl.

Begründung:

Uns ist wichtig, dass das Vergabeverfahren ein Verfahren von Studierenden für Studierende ist. 
Daher finden wir es richtig und wichtig, dass die Mehrheit der Vergabekommission studentisch 
besetzt ist. In diesem Zug sollen die vom StuRa gewählten Mitglieder der Kommission auch 
Mitglieder der Studierendenschaft sein und nicht etwa extern rekrutiert werden.

1


	AntragstellerIn:
	Antragsinhalt:
	Begründung:

